
Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung gem. § 46 Abs. 1 StVO 
 

Antragsteller oder Antragstellerin (gilt auch als Rechnungsempfänger oder Rechnungsempfängerin):  

Name, Vorname oder Firma: 

 
Straße und Hausnummer: 

 
Postleitzahl und Ort: 

 
Telefonnummer: 

 
E-Mail: 

 

Art der Ausnahmegenehmigung:  
 

 Befahren von gewichtsbeschränkten bzw. gesperrten Straßen 

 Befahren / Parken in der Fußgängerzone  

 Befahren / Parken auf dem Gehweg 

 Parken im absoluten und eingeschränkten Halteverbot 

 Sonstiges:___________________________________________________ 

 
Fahrzeugtyp: 

 

Amtliches Kennzeichen:  Gewicht: 

 

Grund für die Ausnahmegenehmigung: 

 

 

 

 

 

Bereich der Ausnahmegenehmigung: 
 

Straße und Hausnummer: 

 
Postleitzahl und Ort: 

 
Zeitraum (von - bis): 

 

Hinweise: 

Anträge sind mindestens 2 Wochen vor Beginn der beabsichtigten 

Inanspruchnahme schriftlich zu stellen, gerne per E-Mail. 

Die Verwaltungsgebühr richtet sich nach der Nutzungsdauer und 

der Anzahl der Fahrzeuge (z.B. ein KFZ bis 3 Arbeitstage 10,00 bis 

15,00 €).  

 

 

 

       
Datum, Unterschrift 

zurück an:  

 

Stadt Wilhelmshaven 

Fachbereich Bürgerangelegenheiten/ 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

KFZ-Zulassung 

Sondernutzung 

32-00/061 

RATRIUM, Zimmer 113 

Rathausplatz 10  

26382 Wilhelmshaven 

Telefon: (0 44 21) 16-3271 

Telefax: (0 44 21)  16-3272 
E-Mail: sondernutzung@wilhelmshaven.de 


